
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln       
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln  
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Kölner Rat 
Fraktion Die Linke im Kölner Rat  
Gruppe Deine Freunde 
Gruppe Piraten 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Rates 
Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters 
 
 
 

 
Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 24.03.2015 

 
AN/0493/2015 

 
Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 
Rat 24.03.2015 
 

TOP 5.1 – Resolution des Rates zu den Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Antragstellenden möchten Sie bitten, folgenden Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 
0546/2015 unter TOP 5.1 in die Tagesordnung des Rates am 24. März 2015 aufzunehmen: 
 
 
Seit 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den USA über ein transatlantisches Freihan-
dels- und Investitionsabkommen „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP). 
Ein weiteres Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada - Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (CETA) - wurde zwischen 2009 und 2014 verhandelt und muss 
durch das EU-Parlament und den Europäischen Rat sowie durch die EU-Mitgliedsstaaten 
ratifiziert werden. Außerdem wird derzeit ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen (Trade in Services Agreement, TiSA) verhandelt. Hierunter fallen zahlreiche Vereinba-
rungen zwischen 23 Parteien, inkl. den USA und der Europäischen Union, die das Ziel ha-
ben, Handelshemmnisse im Dienstleistungssektor zu beseitigen.  
Diese Verhandlungen werden ohne die notwendige Transparenz über Inhalte und Verhand-
lungsmandate gegenüber den Parlamenten und der demokratischen Öffentlichkeit geführt. 
Die Geheimhaltung der Verhandlungsdokumente widerspricht demokratischen Prinzipien. 
 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt der Rat der Stadt Köln: 
 
Die in Verhandlung befindlichen Freihandelslabkommen bergen erhebliche Risiken für 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen und ihre Unternehmen ver-
antwortet und erbracht werden. Beeinträchtigungen dieser für die Bürgerinnen und Bürger 
wichtigen Dienstleistungen müssen ausgeschlossen werden. Ob Krankenhäuser, Sparkas-
sen oder die Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Müllentsorgung, dem ÖPNV, ob Trink-
wasserversorgung, Gas- und Fernwärmenetz, Krankenhäuser, Museen, Theater und ander-
weitige Kultureinrichtungen, ob Verkehr und Straßenbau bis hin zu regionalen Lebensmitteln: 
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Es ist zu befürchten, dass CETA, TTIP und TISA die demokratische Handlungsautonomie 
von Kommunen deutlich einschränken und weitreichende negative Folgen für die Unabhän-
gigkeit der Justiz und für europäische Standards im Sozialbereich und bei Gesundheits-, 
Verbraucher- und Datenschutz, Umwelt- und Lebensmittelstandards haben würde. 
  
Der Rat der Stadt Köln begrüßt die von vielen Kölner Bürger/innen unterstützte Bürgereinga-
be zu den Freihandelsabkommen, die darin ihre große Sorge zum Ausdruck bringen, dass 
„diese Verträge einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“ darstellen und 
daher abzulehnen sind, wenn sie „die Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemein-
den und ihrer Bürger und Bürgerinnen nachhaltig einschränken.“ Der Rat folgt ihrem Anlie-
gen, die Gewährleistung und Sicherung von sozialen, ökologischen und demokratische 
Standards, kommunale Organisationsfreiheit und Daseinsvorsorge gegenüber Parlamenten 
und Regierungen einzufordern.   
 
Der Rat der Stadt Köln fordert die Landes- und Bundesregierung sowie die Abgeordneten 
der Landtage, des Bundestags und des Europäischen Parlaments auf, die Ratifizierung von 
CETA und jedes weitere Abkommen, das die in dieser Erklärung dargelegten Maßgaben 
nicht erfüllt, abzulehnen, sowie den Stopp von Verhandlungen zu den Abkommen TTIP und 
TiSA zu veranlassen, solange die folgenden essentiellen Bedingungen nicht erfüllt werden. 
 
� Insbesondere CETA greift mit Regelungen in die kommunale Daseinsvorsorge ein, 

u.a. mit einer Negativlisten, die alle Bereiche listet, die von Marktzugangsbeschrän-
kungen ausgenommen werden. Dies wäre von erheblichem Nachteil für die Kommu-
nen, da auch die Daseinsvorsorge einem ständigen Wandel unterliegt. Stattdessen 
muss die kommunale Organisationsfreiheit von den Marktzugangsverpflichtungen 
in allen Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden.  

 
� Die Abkommen enthalten Standstill- und Ratchetklauseln (Sperrklinke). Die Stand-

still-Klausel legt fest, dass nach Einigung auf einen Status der Liberalisierung dieser 
nie wieder aufgehoben werden darf. Die „Sperrklinkenklausel“ regelt, dass zukünftige 
Liberalisierungen eines Sektors automatisch zu neuen Verpflichtungen werden. Sol-
che Klauseln sind strikt abzulehnen. Es muss zudem sichergestellt werden, dass Re-
kommunalisierungen jederzeit und uneingeschränkt möglich bleiben. Der öffentliche 
Dienstleistungssektor und die demokratisch legitimierte kommunale Selbstverwaltung 
dürfen keinesfalls zugunsten partieller wirtschaftlicher Interessen und damit zu Lasten 
der Daseinsvorsorge in Deutschland beeinträchtigt werden.  
 

� Die Handelsabkommen bestimmen, welche Dienstleistungen von Kommunen er-
bracht werden dürfen und welche dem Wettbewerb unterliegen müssen. Dies kann 
nahezu alle bisher öffentlichen Dienstleistungen umfassen und die Bevorzugung re-
gional tätiger Anbieter bei öffentlichen Aufträgen ausschließen, da von einem be-
stimmten Schwellenwert an Aufträge nicht nur EU-weit sondern auch im Land des 
Vertragspartners ausgeschrieben werden müssen. Der politische Gestaltungswille 
darf in Hinsicht auf das öffentliche Beschaffungswesens nicht stärker einge-
schränkt werden, als es nationale Regelungen und das europäische Vergabe- und 
Konzessionsrecht bereits heute vorsehen.  
 

� Die TTIP-Investitionsschutzregelungen werden voraussichtlich dazu führen, dass 
die Entscheidungsfreiheit der Kommunen eingeschränkt wird, weil sie Schadenser-
satzansprüche von Investoren befürchten müssen. Bei TTIP und CETA sollen inter-
nationale Konzerne ein Sonderklagerecht gegen beschlossene Gesetze und kommu-
nalen Beschlüssen erhalten, die vor privaten Schiedsgerichten verhandelt werden. 
Dies hebelt rechtsstaatliche Verfahren in Europa aus. Auf spezielle Investorenschutz-
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regelungen und Schiedsgerichte muss daher gänzlich verzichtet werden. Stattdessen 
soll auch auf Investoren aus Drittstaaten ausschließlich der demokratisch legitimierte 
Rechtsschutz nationaler und EU-Gerichte gelten. 
 

� Der Abbau von Handelshemmnissen soll nicht zu Lasten von europäischen Sozial-, 
Gesundheits-, Verbraucher- und Datenschutz, Umwelt- und Lebensmittelstandards 
erfolgen. Dies betrifft nahezu alle Lebensbereiche vom Erhalt regionaler Kennzeich-
nungen über Einsatz von Gentechnik bis hin zu Arbeitsrecht und -schutz. Das euro-
päische Vorsorgeprinzip als grundsätzliches Prinzip im Verbraucher-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutz soll uneingeschränkt erhalten bleiben. 

  
Die Transparenz und Beteiligung soll verbessert werden, u. a. indem Vertreter/innen der 
kommunalen Ebene neben dem TTIP-Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums unmittelbar 
in die Beratergruppen der EU-Kommission integriert werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Barbara Lübbecke               gez. Niklas Kienitz                              
SPD-Fraktionsgeschäftsführerin                CDU-Fraktionsgeschäftsführer               
 
 
 
gez. Jörg Frank   gez. Michael Weisenstein                                    
Grüne- Fraktionsgeschäftsführer   Linke-Fraktionsgeschäftsführer 
 
 
gez. Thor Zimmermann  gez. Thomas Hegenbarth 
Gruppe Deine Freunde   Gruppe Piraten               
 


